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4 Beiblatt Beiblatt zur Parlamentsko~respondonz 11. Juni 1958 

62/1:. il n t rag 
cl 1 b d t Toff a· c h Ferdi:qBl1..da p . k D 1W ' h ~r ~ geor na en ru U n z e,/~ los s man n, r 1 n ~ e,. r~A 1 g sc, 

Mit te r e r~ M a r k, S e bin ger, M a r c h n e rund Qenossen, 

betr8ffend ein Bundesgesetz über die Gewährung yon Entschädigungen für durch / 

Kriegseinwirkung oder durch politische Verfolgung erlittene Schädr.m an Hausrat 

und an zur Berufsausübung erforderlichem Gegonständen (Kricgs- und Verfolgungs

sachschädengesetz ... KVSG.)~ -.-,,-
Mi t ],1inisterratJbes chluß yom 10. Dezember 1957 yrurde ein aus sechs Mi tglie

dern des Nat ionalrates bestehendes Komitee, das in der Folge auf acht Mitglieder 

Grhöht wurde, zwecks L.usarbeitung entsprechender GcsotzentvJürfe zur Regelung 

sämtlicher Kriegs- und Nachkriogsschäden oingGsotzt~ Das Komitee ist auf Grund 

s ein..3r Beratungen zur L.uffassung golangt, daß ungeachtot der Tatsache, daß eine 

staatsvortragliche Vorpflichtung zur Regelung der Kriegssachschäden nicht be

steht, aus so zialen ErYlägungen wenigstens für gewisse Kategorien von Kriogssac'.l

s chäelen Ents chädigungsle istungen aus Bundosmittoln erbr acht Herden soll on. 

Die ahläßlich der Beratung der Besatzungsschädenregelung im K6miteo be

schlossene Trennung der Besatzungsschäden von den durch unmittelbare Kriegsein

\Jirkun~rverursachton und von den im unmittelbaren 1I.nschluß. an eLas Kriogsende 

eingetretenon Schäden vrurdc auch in den vorliegenden Entv7urf übernornmen, der 

sich dementsprechond nicht nu'f/~u.rch unmittelbare KriegseiIwiirlrungen verursach·~ 
to·~ Schädon, sondern auch auf dio sonstigen von den Strei tkräft on der Llliierten 

und. 1:..ssoziierton Mächte vor dom 11. September 1945 verursachton Schi=idon b8zi8ht~ 

Der Gesetzentymrf schließt ferner die Sachschäden ein~ die Personen durch ~~aß··· 

nah\11en politischer Verfolgung erlitten haben. Dies entspricht .Lrtikel 26 .Lb

sstz 1 lotzter Satz, Staatsvertrag, demzufolge die Republik österreich die Vor-' 

pflichtung üoornoli1l:nen hat~ jenen Personen, die seit dom 13. März 1938 wegen ·dor 

rassischen Abstammung 0 der der Roligion Verfolgungen ausges etzt: .... Jarcm und di G 

(lurch solche Maßnahmen Verluste erlitten haben, sofern eine Rückgabo des verlo"""·· 

r('l1(,m Vormögens odor eine 'Iiiederherstellung von ont zogenen Recht en und Intores

sen nicht möglich ist, eine Ents chädigung in einom Lusmaßezu gewähr8n, Ylie S2.0 

boi Kriegssohäden österreichischen Staa ts.angc:hörigon generell ge geben wird. 

:Diese staatsvertragliche Verpflichtung gObiGtet, dio Regelung L1.r Kriogssach-
. . 

schäden und für Sachschäden wogen politischer Verfolgung im Sinne des'Art. 26 

Lbs" lStaatsvortrag in einem Bundesgeset·z zuvereinigon, da gerade dadurch die 

formelle und mat srielle Gleichbehandlung der poli t is ((h Verfolgten mi telo n Kriegs_ 

sachgeschädigten gewährleistet Ylird. 

Mangels einer staatsvortraglichen Verpflichtung zur J;tegelung der Kriegs

sachschäden und anges5.chts der Größe der Gesamtbolastung desStaatshaushaltos 

im Zusammenhang mit den verschiedenen Kricgs- und .Nachkriegsschädei1 kann hier 
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5.:Boiblatt :Beiblatt zur Parlamentskorres ponden!1;i 11. Juni 1958 

nur eino soziale R0gelung in Aussicht genommen 1,70::::-(10n, dio jene V3rluste be

rücksichtigt, die den wirtschaftlich, Schwächeren 1)osonders hart gGtroffon 

haben und. die in der Regel nicht od.er doch nicht zur Gänze übervlUnden sind$ 

Die Verluste, die jeder am schYlersten üb qrwind.on konnte un.d doren V7enigstens 

t0il\leis0 Abgel tung als oine so zialc P:fli c;ht C-::T ,Allgomeinhei tangesehen 

'nerden kann, sind die Verluste am Hausrat u:1.d an G.6n zur :Barufsausübung er

forderlichen Gegenständen. 

,Der soziale Charakter c:'er KriegssachEGkE.denr<3eelung Ylird clao_urch l108h 

besonders untorstrichGh, \~.aß aus eler zu crnartonclen großen 1l.nzahl von Ent-

schädigungsanträgen jone Anträge voriiog behandelt werc.1Bn sollen, die von 

Personen eingebracht "Jorden sind, die das 70< Lobonsjahr erreicht haben 

oder die oin besonders niederes Einkommen haben. Schlioßlich ist 1 • aucil 81.1 

Härtefonds vorgesehen, aus dem P81'sonen, elie durch b ostimmte Kriogssach

schäden in wi:L'tschaftliche Not geraten sinc't, ein. Härtea,usgloich gevJähTt 

werden kann'. 

Körpers chäc1igungen durch unmi ttelbaTe Kri ogsainwirk;;~nGoil und clu::,ch Hand-

lungen derStrei tkräft e der Alliierten 0 der Asso ziicT-c on r:;:i:i,cht 8 s::_nd duroh 

das Kriegsopferversorgungsgesetz ünd Körpors chäc1iguneen im ZusamLlermang mit 

politischen Verfolgungen durch ,das Opforfürsorg8g8SGtz geregoI t .. Ler gOg';}ll

s tändlicho Entvlurf konnte sich daher auf die Kriogs8achschäden b es chränken,. 

Kriegssachschäden an Gebäuden sind nicht inbegriffen, da pie grund'sät zlich 

durch dasWohnhaus-\7iederaufbaugeset Z ge regel t \vorcle n. 

-'~-c:.-.-

Die voraussichtliche Z8.111' der Entschäcligungf"'lnträge, welche auf Grund 

des gegenständlichen Ent'wurfes gestellt 1JIt3!rdon kÖnnGl'l; wurde mit 350 0000 ge

schätzt. Mit Rücksicht auf d.ie zum Toil dü~,ftig8n 1Jnt Gr.lagen, auf Ylelchen 

(_io Schät zungen beruhen, muß in :B .:::tracht gezogen werden, daß die t atsächlicb!;) 

Zahl der Anträ.ge beträchtlich abweichen kann~ 

Dio außergewöhnlich hohe Zahl d,,}r zu orvJa:::,t emde n EntschädigtHlgsbetrb.i,gs 5 

die innerhalb von fünf Jahron geregelt 'werden sollon, kEmn Ohl1.8 rnts:9reoh<::n-

clen Ausbau des zentralen Ver\;J:3:1tungsapparatos bei.m Ilundes:ninisterium fi.i~ 

Finanzen und' der bei den Fina:nzlandesdir0~ction8n b ostehond<pn :Besat z,ungG

schädendienst steIlem I'ZU einem dieson Au:fgaben gO'iV8chrJenon VerYJal tungsappo.rat 

nicht beTiältigt werden, da die ll.rbeit 9 vlo1cl~8 dio gO:'1.o.nnten ::hel':.ststeJ.lon 

zu beYJältigen haben, duc::-ch elie gegonständ.l:i..c:h.8 P'::;gelu::1g 8tna e:LriG Vc::rac~l.t.....: 

fachung erfährt.. Unter Berückslcht igllng ,ünes bo}_'ei".; s i:;:J. G.o:n. GTlJ.n(~~sügon 

ausgenrbei toten Rationalisierungsplanos unt GI' Ein.sa tz von lwrsonalsl)arcmd.on 

,Maschinen hofft das BundesminisL;;r'iurIl für Finanzen mi t 8ine:~ Verfünffachung 
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6. Beiblatt Bei,blatt zur Parlamentskorrospondenz 11. Juni 1958 

des dcrzei tigenPers.Qnalstandesder Ents chädigungs dienststellen das E-LLslan

gen zu finden. 

Nach Schät zungen des Bundesministeriums für Finanzon Ylerde:q. \Je nigs tens 

300 Bedienstete zusätzlich eingest011t werden müsson, von denen et"\7a 5% 

'Juristen, Ca a 20% VorYJaltungsboamtc b und der Rest Hilfstedionstete der 

Ver',,7endungsgruppen c und d sein ,sollon. , Ein Großteil des erf,orderl iclWl1 

,Personals Ylird sofort nach dom Inkrafttreten des Ges8tZGS benÖt:Lgt~und os 

muß dahor on tsprechende Vors orge getroffen 'Herden (vargl. § 20 des Ent.

yjurfes) " Ebenso werden die Räume zur Unt orbringung dos zusät,zliche n Per-

. sonals und die e;ntspTochenden Büroeinrichtungsgegenstände uno. Biplronpschi]~8n 

anges chafft uerden rnüs So:+. 

:Der Ausbau dos V;)rvJCütungsapparates muß mit dor grÖßten Beschlouni.gul'lC 

erfolgon, VIGil sofort nach dHm Inkrafttreten des Gosetzes die Fristen, für d:LE' 

Bohandlung oingeroicht!,"r Anträgo zu laufen beginnen und'\4eil noch im HE-)rklt 

mit clon Entschädigungs zahlungon bogonnen'7erden soll. Auch ist gerade 

in der erstorr Zui t nach Inkrafttreten des Gesetzes mit eLlom stoßweisen 

Anfall von Ents chädigungsantl~ägen zu rechnen. 

B~sonderer Teil. 

Zu§ I: 

'Gogenstand dieses El'rc .... mrfes bildet die Entschädigung für die durch 

unmittelbare Kriogseim7irkung entstandenen Schäden' (Kriegssachschäden im 

engorrm Sinne) und für sonstige durch Ha~:idlurig8n der Stroitkräfte der A2.1i

ierten ocl..Jr Assoziierten Mächte ili. der Zeit bis 11. September 1945 im 

österreichischen Bund8sgebiet· verursac}:l-te Sachschäden. Diesen Schäden mus·

sen die durch Maßnahmeil politischsrVerfolgung entstandenen Sachschäden gemeS 

der Bes timmung des .Are ~ 26 Abs.l, let zter Ba tz, Staatsvertrag gleichge,

stellt' werden" 

Die unmittelbare Kriegseim7lrlrung kalill sowohl durch die Streitkräfte 

der AlliL,rten oder AssoziiGrten ]![E"chte als 'auch durch die deutschen Str8it~ 

kräfte erfolgt sein. Sonstigo Schäden, deren Entschädigung der Entyl1irf 

vorsieht, sind Verluste infOlgovon Requisitionen oder Plündorungen <'tu2.'ch 

dio Streitkräfte der Alliierten oder Assoziierten Mächte in der Zeit blS 

11" September 19L1.5a Für Scht~dGninfolge von Requisitionen durch ,die o.e'J.'f;·

sehe '7 uhrmacht oder deut sehe DienststelIon so,ale infolgo von Pliiria.erungen 

durch die Zivill}Gvölkorung siaht der Entvmrf keine Entschächgung vor~ 
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7. :Beiblatt :Beiblatt zur Parlamontskorrespondenz :11. Juni 1958 

Tfas unter Gegenständen des Hausrates und den zur :Berufsausübung er

ford.erlichen be,7Gglichen Sachen zu verstehen ist, Ylird bei den einschlä

gigen Parag:r:phen orläutert. 

Zu § .2: 

.. 

Entsprechend d~m sozialen Charaktor der Entschädigungsregelung sollen 

Entschädigungen nur an ph;ysische Porsonen gewährt werden. Gemäß Art 0 25 

1I.bs ~ 4 lit e a und .Art ~ 26 Lbs. 1 5 Z\'leiter Sat z, Staatsvortrag y!ird di e Ent

schädigung ohne R~cl{:sicht auf die Staatsbürgerschaft gewährt. 

Die :Beschrä111rungdor Anspruchsübertragung auf die überlebende Gattin 

und (Ho im gemeinsamon Haushalt lebemden Kinder (Söhne und Töchter des Ge

schädigten) im Falle des .t.blebons dos Geschädigten erklärt sich aus dem 

ZVJeck des Gesetzes, das grunclsätzlich keinen vollon Ersatz für die Schäden 

vorsieht, sondern lediglich demj onigen, der den Hausrat oder die zur :Berufs

ausübung notwendigen Gegenständo vorloren hat, für sich und seine Familie 

einon toilTIoisen Ersatz gowähren soll. 

Diese Bestimmung erschi:;int no "baendig 9 Yloil erfahrungsgemäß immer wieder 

auf unrichtige Angaben gegründete Entschädigungsansprüche geltend gemacht 

YJorden und nach Möglichkeit vorhindei~t werden muß, daß der einzelne durch 

ylissentlich um-lahre Angab on den Beweisnotstand des Staates zum Nacht 8il der 

Steuerträger ausnützt. Die "'ilerwirkung gomäß § 3 soll aber nur Gintreten, wenn 

die Angaben "für die GC"\fäh:rung einer Entschädigung oder die Festsetzung 

ihrer Höbe wesentlich sind8" 

Zu § 4: 

In (ter Vergf'mgenr'1eit sind in EinzDlfällen Entschädigungen für Schäden 

geleistet worden, die untcr die Regelung dieses Gesetzes fallen. Aus diesem 

Anlaß wurden auch enc1giiltige Entfertigungserklärungen abgegeb,'m. Eine YTieder

aufrollung derartiger Fälle kann nicht in .ErYJägung gezogen werden. 

Leistungen aus Bundosmitt eIn oder sonst aus öffentlichen Mi tt eIn muß 

sich der Ges chädigte a:nrechnen 1 assen, falls er sie ohne Verpflichtung zur 

Rückzahlung, Wenn auch cuf Grund oines rechtskräftig(;n Zuspruches, empfangen 

hat. Hiebei ist es gl eichgül t ig, ob durch die Leistung der Schaden nur zu 

einom Teil oder 6ur Gänze ausgeglichen \mrde. 

Zu § 5: 

Die Hausratsentschädigung ist auf jene zum Haushalt gGhörigen Gegenstän

de abgestellt, die zur HaushaI tsmührung notwendig sind ocler doch üblicher

weise zur Führung eil1Gs Haushaltes gehören. Diese Gegenstände sind in der 

Liste (Anlage) aufgezählt- und zur Ermittlung der Entschädigllng mit Punkten 
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beYlortet. Das' l'unktesystemfindet seine Begründung darin, daß es einen 

ganz unverhältnismäßigen VOl'i7altungsaufvland verursach~n 'lürde, ,für jeden 

einzelnen Hausrat;sgegenstand den gemeinen 1Jert faszustellen. Die auf die 

einzelnen H3!usratsgegenstände entfallenden Punkte sind bei einer Bewertllng 

des Punlctes mit 1.80 S (Ziffer 5 'de'rAnlage) so erstollt 9 daß das Ergebnis 

bei Gegenständen einfacher bis mittlerer Ausführung Gi~er Entschädigung 

von z,lGi Dritteln des gemoinon WCJ7tes entspricht, wie dies auch im abgeän

derten Entnurf des Besat zungsschädcngesetzes und im § 11, dieses Entwu:i:?fes 

(für Iferufsinventar) vorges ehen ist. 

17ährend die in der Itiste verzeichneten Gegenstände einzeln bewertet 

'werden, ist für zy: 8i Kategorien von HaUSrats gegenständen, nämlich für 

Haus-, T is eh,... und Bottwäscheeinorsei ts und für Gos chirr, Besteck, Zier

gegenstände und sonstigen kleinen He.usrat andrerseits, in ZifL 2 der Anlage 

je ein Punktepauschale festgesetzt, das gemäß Ziff,.' 3 jevlcils zuz:ucrkem~,on 

ist, VJGnn bei einem für zwei Personen ausreichend und angemessen oinge

richteten Haushalt Totalverlustder in Frage kommemden Kategorien einge

treten ist;. V7ar der Haushalt nicht voll eingerichtet oder is t kein Total

verlust 2ingetreten oder gehörten mehr oder Yloniger Personen dem HaushaI t 

an~ so erhöht oder verringert sich die Punkteallzahl entsprechend. 

Die Aufziihlung der IIausratsgegenstände, für di e Entschädigung gelei

s;tet __ wird, in der der Anlage" angoschlossenen Listp .. ist erschöpfendo Ge-· 
w~e .. ands chmuck, Rundfunkgvrat e und andere Gegonsu ande, , 
wisse Gegenstände ~ldie zur Haushaltführung nicht unb edingt notvlendig sip.d, 

'V7U,rden in der Liste nicht aufgenommen. Daß für sie kein Ersatz verlangt 

werden kann, hängt mit dem Charakter der gegenständlichen Regel\lng zu

&ammene lienn näml'ich die großen .t...nforderungen, die 'Hegen .L.bgeltung de'r 

vers chiedenen Kriegs- und Nachkriegsschäden an die S-t;aatsfinanzcn gestellt 

..,-,erden, die Republik Österreich zvvingen, sich bei den Kriegs-' und Ver

fölgungssachschäden grundsätzlich auf Entschädigungsleistungon für dEn~ 

Verlust von Hausrat und Berufsinventar zu beschränken, so kann folgerich

tig für den Verlust von Kunstwerken, SammiungGn, Luxusgegenständen und 

dergI. sb ellS0Ylenig eine Entschädigung gewährt werden wie beisl)iclsweise 
. en \ 

für den Verlust der aus der Zeit vor 1945 stammden und auf Grund dertech-

nischen Fortschritte und Neuerungen auf diesem Gebiet praktisch nahezu 

\7ertlos gewordenon Rundfunkgoräte. 

Dia Entschädigung, die ein Geschädigter erhalten kann, 'wird auS der 

Summe der Punkte~ die gemäß der" Liste auf die verlorenen oder zerstörten 

Gegenstände ontfallen9 ermittelt. Durch Ziffer 2 der Anlage ist jedoch für 
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jede'·'ohnung die Höchstpup .... lcteanzahl, die für die in dieser VTohnung v8I'lore

nen oder zerstörten Gegenständo· zuerkannt "werdon kann, insofern boschränkt, 

als für die einzelnel'l Räume jenmils die in Ziffer 2 der 1J.nlage angegebene 

Punkt eanzahl und für die gesamte l;;ohnung die sich aus Ziffer 3 dor Imlage 

ergebende'Höchstpunkteanz2hl nicht überschritten werden darf. Die sich 

nach Ziffer 2 b Z1l/. 3 für die oinzelnEm Geschädigten orgebende zulässige 

Höchstpunkteanzahl ist zuzuerkennen, YJOnn die verlorenen Gegenstände nach 

der PunktebevJertung in der Liste diese rröchstpunkteanzahl erreichen. tJ'oer

steigt die Bowortung d.er verlorenen Gegenstände cliq.:fulässige Höchstpunkte~ 

anzahl, so kann dessen ungeachtet oino höhere :j;intschäcligung, als der zu

lässigen Höchstpunkteanzahl gemäß Ziffer 2 und 3 der Anlage entspricht, 

nicht gov/ährt worden. Bei fI1,,"hreren Gos chädigt en is t gegeb8110nfalls verhEil t

nismäßig zu kürzen. 

Im folgenden sind z\"10i Boispiel Cll1gefü1n~t, ClUS denen die für zwGi 

T:"ohnt;ypen zulässige Höchstpunkteanzahl und der darauf entfallende Ent

schädigungsbetrag in Schilling ~'rsichtlich ist. Voraussotzung ist, daß 

im konkreten Fnll auch entsprechende Verluste nachgewiesen word(m~ 

rohnung bestehend aus 

Zirmner, Küche & 

Raumpunkte 

Pauschale (Ziff.4) 

G es amt pu:n..'k:t e 

olme Kinder~ 

mi t 2 Kinde rm 

Beispiele~ 

2.400 

600 

3.000 

8 5.400 

S 6.480 
---------

':[ohnung bestehend aUS 

2 Zimmern, Kabinott, Küche, 
Vorzimmer ~ B adg 

Raumpunkte 

Pauschale (Ziff.4) 

Gesamtpunkte 

ohno Kinderg S 

mit 2 Kinderm S 

5.400 

~Q 
6.000 

10.800 

12.960 
--...-------
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Im Abs.l des § 5 vrurde eine Relation zwischen Schaden und Eil'Jkommen heI'>-' 

gestell t~ die 8ine Voraussetzung für die Gewährung einer 1i:ntschädigung bildet3 

Da die meisten Personen im Zus8.mmenhang mi t den Kriegs- und Nachkriegs

'ereigni ssen einen Schaden erli ~-ten haben .. kann vGrlangt werden~ J.ass der 

einz01ne den Schaden aus eigenem trägt, wenn ihm ches bei seinem Einkommen 

zugemutet werd8n kann. Bei einem Jahreseinkommen von mehr als 72.000 S 

müss der 'Geschädigte in der Regel inder Lage sein, den Schaden aus eigene:n. 

Mi ttel n zu tragen. 

Sind im ZeitpuDkt des Inkrafttretens des Gesetzes unterhaltsb8rechtig~e 

Kinder vorhanden, so erhöhen sich die angegebenen Einkomrnensgrenzenum 3.000 S 

für jedes Ki nd (Abs. 2) .. 

Wr Personen über 70 Jahre uhd Personen mit einem besonJ.ürs niedrigen 

Ei nkommen gelten ---he ini Abs.l festtSGsetzten IIöchstgrenzen nicht (Abs. 3). 
Zu ~ ~~ 

Da die' Gewährung einer 1i:ntschädigung g8mäss § 5 von der Höhe des Ein

kommens abhängig ist und der Schaden von Ehegatten inder Rugel" gemeinsem er·

li tten wurde .. ist im Sinne der' für § 5 m8.ssgebenden Erwägungen das Einkommen 

der Ehegatten zusammenzurechnen. Di\3S gilt auch für Lebensgefährten. Ei n Ver

lustvortr8.g .. der steuerlich von deYJ i:inkünften des Jahres 1955 abgezogen wu:ccle, 

ist für die Zwecke der Feststellung des Gesamt.einkommens des J8.h:L'es 1955 

n8.ch diesem Bundesgesetz wieder zuzurechnen, weil die tatsächli ch erz;iel ten 

Ei nkünfte für die im § 5 fGstgelegten Einkommensgrenzen mRssgeblich sein sollen. 

Zu § 7~ 

Nach dieser Bestimmung werden schwere Beschädigungen~ deren Behebung 

umVirtschaftlich wäre .. als Zerstörungen behandelt .• 

Zu § 8~ 
Wird Personen, die soinerzei tein Hausratsdarlehen erhalten haben, eine 

Entschädigung für clon Vorlust oder die Zerstörung von Gegenständen des Hausrates 

allf Grund dieses Gesetzes gewährt, so hat die Finanzlandesdirektion das noch 

aushaftende Darlehen mi t dem Entschädigungsbetrag abzudecken. Ist die Entschädi~ 

gung grösser als der :Darlehensrest 9 so ist der übersteigende Betrag der Ent-
'I 

f;';chädigung dem Geschädigten auszuzahlen;· is~ jedoch der noch aushl1ftende Dar-

lehensrest betr8.g grössor als die Entschädigung, so ist der ganze i:ntschäc1igungs

betrag zur Abdockung des Hausratsdarlehens zu verwenden und der noch offer.e 
, 

Darlehensrest vom Schuldner zu den vereinbarten Terminen und in der vereinbarton 

Höhe abzudecken., 
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Zu § 9: 
Ein Anspruch auf Entschädigung für den Verl us t der zur Berufsausübung 

erflDrderlichen Gegenstände wird nach § 9 des Entwurfes gewährt, sofern es 

sich um Einrichtungsgegenstände, Behelfe,Geräte und Maschinen handelt,. die 

zur Berufsausübung erforderlich waren. Für Vorräte, Hal.bfabrikate, Fertig

waren und dergL sowie für Vieh und für vertr0tbare und ve'rbrauchbare Sachen 

überhaupt, die zur Berufsausübung erforderlich waren, ist gemäss Abs., 2 kein 

Answruch auf Entschädigung eingeräumt, sondern es kann hiefür lediglich ge

mäss § 11 unter den dort angegebenen Voraussetzungen ein Härteausgleich gG-

1IIä. hrt w0rden. 

Die Voraussetzungon für die Gewährung einer Entschädigung wegen Ver-
es 

lust oder Zerstörung der zur Berufsausübung erforderlichen Gegenstände sind r 

so,,"vei t das Einkommen des Geschädigten in Betracht kommt, die glei ehen wi e 

für die Gewährung einer Hausratsentschädigungo 

Zu§ 10: 

Während die Entschädigung für den Verlust von Hausrat nach einem Punkte 

system zu errechnen ist, ist bei der Berechnung der Entschadigung fmr den 

Verlust von Gegenständen, die zur Berufsausübung erforderlich waran, von 

deren gemeinem Wert im Zeitpunkt der Festsetzung der Entschädigung auszugehen. 

Als Entschädigung werden zwei Drittel des gemeinen Wertes der Sache entspre-' 

chend ihrem Zustand im Zei tpunkt des Schadenseintritte::; jedoch unter Zugrunde

legung der Wert- und Preisverhältnisse im Zeitpunkt der Festsetzung der Ent~ 

sorhädigung gewährt. Für die verlorenen oder zerstörten Sachen, dlie in der 

Regel nicht neu waren, ist die Wortminderung, welche die Sachen du~ch ihren . 
gewöhnlichen Gebrauch bis zum Zeitpunkt des Schadenseintrittes erlitte'llll haben, 

entsprechend zu berücksichtigen. 

Entsprechend der Festsetzunl.5 einer absoluten Gremze durch die Höchst

punkteanzahl gEID;äss dell Bestimmungen der Anlage fmr die F~usratsentschädigung 

;Lat der Entwurf .auch eine Höchstgreuze (25.000 S) festgesetzt, über dje hinaus 

ein Anspruch a~f Entschädigung für Gegenstände, die zur Berufsausübung erfor

derlich waren, nicht geltend gemacht werden kann~ 

Gemäss § 2 ist die Entschädigung auf physische Personen beschränkt& 

Dies hindert nicht, das seine physische Person" die Hi te igentümerin eines Be

triebes auf Grund eines Gesellschaftsverhältnisses nach bÜl:'gerlichem Recht' 

oder nach Handelsrecht ~7ar, einen Entschädigungsanspruch im Hinblick auf den 

Verl.ust des ihr gehörigen Antei les an den verlorenen oder zerstörten Betriebs

gegenständen geltend macht~ In derlei Fällen soll aber die Obergrenze von 
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12. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskcirrespon,dem 11. Juni 1958 

25.000 S nicht nur für den einzelnen Geschädigten eingehaltEm werden, sondern 

es soll auch an Personen, die als Miteigentürr'13r an dem Betrieb beteiligt w~ren, 

insgesamt für den beschädigten Betrieb kein höherer Betrag als 25.000 S bezahlt 

VJerdeno 

Zu § l1g 

Soweit zur Berufsausübung erforderliche Gegenstände verloren oder ·zerstört 

wurden, musste sich der Entwurf, der, wie einleitend bemerkt· wurde, nur jene Ver

luste berücksichtigen kann, die den wirtschaftlich Schwächeren besonders hart ge·

iroffen haben und die in der Regel noch nicht oder nicht zur Gänze überwunden sind, 

darauf beschränken, einen Entschädigungsanspruch :blass für Einrichtungsgegenstände, 

Behelfe, Geräte und Maschir..en einzuräumen, nicht jedoch für Vorräte, Vieh, Halb~ 

fabrikate, Fertigwaren und dergl. oder für vertretbare und verbrauchbar,e Sachen 

überhaupt. 

Bei den zuletzt genannten Sachen handelt es sich UI11 solche, die dein Ver·· 

brauch unterliegen oder rasch umgesetzt werden, sodass solche Verluste bei Bet'rie

ben~ die in daß Wirtschaftsleben wieder eingegliedernsind, in der Regel wirt

schaftlich überwunden sein dürften.· Dessen ungeach~et wird 'es doch eine Anzahl von 

Personen geben - es muss hiebei insbesondersen· Menschen im vorgeschrittenen 

Alter gedacht werden -, die nicht in der Lage waren, solche Verluste zu: übeivJiilden 

und die in ihrer Beruf Saus übung infolge dieser Verluste noch heute schwer beein

t~ächtigt oder. überhaupt behindert sind. Für diese besonders gelagerten Fälle sieht 

der Entwurf einen Härteausgleichvor, der durch die Bundesentschädigungskommission 

jenen Personen gewährt werden kann, die sich infolge der Verluste an den zur Be

rufsausübungerforderlichon Gegenständen in Not befinden und in ihrer wirtschaft-

. lichen Exis~enz gefährdet sind, wobei aber in solchen Notstandsfällen kein Unter

schied gemacht werden soll, ob es sich um die in § 9 genannten Einrichtungsgegen

stände, Behelfe, Geräte und Maschinen oder um die in § 11 Abs. 1 genannten Sachen, 

wie Vorräte, Vieh, Halbfabrikate, Fertig"-varen und dergl.,handelt. 

Der Aufnahme dieser Härtebestimmung lag auch die Überlegung zugrunde, dass 

jenen in ihrer Existenz gefährdeten Geschädigten ein Härteausgleich gewährt werden 

s011, die wegen des Ausmasses der Verluste und Zerstörungen die Berufstätigkeit 

(ihre Produktion oder ihren Geschäftsbetrieb) überhaupt nicht oder nur in ganz un

zw:'eichendem Masse aufnehmen konnten und aus diesem Grunde auch von den Möglichkei

ten~vvelche den vollproduz iorenden Betrieben durch die Nachkriegskonjunktur, die 

billigen Wiederaufbaukredi te(ERP-Kredi~e), die steuerlichen Investitionsbegünsti

gungen und Abschreibungsmöglichkeiten geboten waren, keinen Gebrauch machen konnten. 
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13.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 11. Juni 1958 

Bei der Entscheidung, ob ein Härteausgleich zuzuerkennen ist oder nicht, 

wird sich die BundesentschädigQ~skommission das Ausmass der im Bundesfinanzge

setz jeweils vorgesehenen Mittel, die Anzahl der zu berücksichtigenden Anspruchs

werber und die besondere Notlage und sonstigen persönlichen Umstände des konkreten 

Falles vor Augen halten müssen& Das Ermessen der Bundesentschädigungskommission 

ist bei den im § 9 des Gosetzes genannten Gegenständen durch die Bewertungsvor

schrift des § 10 Abs o 1 beschränkt, währ~d hinsichtlich der Vorräte und dergI. 

durch § 11 Abs. 3 eine Bemessmlgsgrenze in den seinerzeitigen St0:!1'JD:i:eisen festge

setzt ist; 'überdies besteht für den Einzelfall eine Obergrenze von 50.000 S, auf 
\ 

die eine allfällige Entschädigung, auf diegemäss § 9 ein Anspruch besteht, anzu-

rechnen ist. 

Da ein Härteausgleich gemäss § 11 auch für Gegenstände gewährt werden kann, 

für deren Verlust ein Anspruch auf Entschädigung gemäss § 9 besteht, bestimmt§ 11 

Ahs. 1, dass in solchen Fällen n"llI' dann ein Härteausgleich gewährt werden darf, 

wenn durch.diegemäss § 9 zu gewährende Entschädigung die wirtschaftliche Not des 

Geschädigten nicht hinreichend gemildert wird. 

Auf die Erläuternden Bemerkungen zu § 18 betreffend die besonderen Verfahrelli·~ 

vorschriften bei Gewährung eines Härteausgleiches wird verwiesen, 

Zu § 13g 

Die Anmeldungen unterliegen der gleichen gesetzlichen Fallfrist bis 30. Juni 

19~9. wie die Anmeldungen nach dem Besatzungsschädengesetz~ Dies gilt sowohl für 

Ansprüche wegen Entschädigung als auch für Ansuchen wegen Gewäh~~mlg eines Härteaus·

gleiches. Eine Nachsicht der Fristversäumnis ist n~cht vorgesehen und daher nicht 

zuläss'ig. Hinsichtlich der vorliegenden Schäden können frühere Anmeldungen nicht 

berücksichtigt werden, weil Formblätter, die den Bestimmmlgen dieses Gesetzes Rech·· 

nungtragen, bisher nicht aufgelegt waren. 

Zu § 14g 

Da die Finanzlandesdirektion die Entschädigungsansprüchezu prüfen hat, ist 

der Geschädigte zur Klarstellu~1g des Entschädigungsanspruches bzw 0 des Ansuchens 

Th~ Gewährung eines Härteausgleiches verpflichtet, den Anspruch wahrheitsgemäss .und 

vollständig darzulegen. 
'" Wenn auch elie Finanzlandesdirektion d,em Geschädigten auf der Parteie.nebene 

gegenübertritt, so sollen ihr doch Rechte zustehen, die einer raschen und sachlich 

richtigen Erledigung des Einzelfalles dienen. 

Eine Nichtbeachtung dieser Rechte durch den Geschädigten bedal~f keiner aus

drücklichen Sanktion im Gesetz, da sich ein derartiges Verhalten des Geschädigten 

in der BeweiswÜTdigung der BQ~desentschädigungskommission auswirken muss. 
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14 ('>'13eiola tt 13eiolatt zur Parlamentskorrespondenz . lL Juni 1958 

Zu § 15 g 

:Die Prüfung der Entschädigungsansprüche ooliegt der Finanz1andesdirektioYlo 

Hiezu sind' ihr iro. Interesse der Geschädigten Fristen für. die Erledigung der an.ge

meldeten Entschädigungsa-nsprüche. auferlegt. Für den Lauf dieser Fristen sind '18Ch 

§ 16vers'chiedene Anfangstermine vorgesehen~ Nach Aolauf der genannten Fristen ka'l11 

als entscheidende Behörde die Bundesentschädigungskommission angerufen werdeno 

Zu ~ 16: _.-"--._--
:Die verschiedenen Anfengstermine für die' Fristen, nach deren Ablauf der 

. 'Geschi:idig-':;e mangels einer Erledigung seines Entschäd:tgl.lilgsanspruches ~ei der 

Finanzlande2diT'ektiol1 die BUlldesen-':;schädigungskommission anrufen kann~ dienen dem 

Zweck, eine entsprechende G..cuppierung der Anrrielder zur reibungslosen Abv"icklung des 

zu erwar'[;enden gros sen Anfalles von ~'timeldU11getl zu oewirken? wooei der wirtsche.ft

lieh Schwächere zuerst ZUlU ZugE: kommen solL 

FÜl~ Personen, die das sieozigste Lebensjah! bei Inkrafttreten dies9r Re[,ehmc 

vollendet oder deren jährliche Einkünfte 9.000 S nicht erreicht haoen, ist der 

Anfangstermin des Fristenlaufes mit 30. Juni 1959 'im Gesetz oestirmnt. :Dies erro.ög

licht es, Anspruchsweroern dieser beiden Gruppen mangels Einigung mit der Fina"lz

landesdi::c'ektion bereits ab 30. Juni 1959 die BundesentschädigungskoIhmission anzu

rufen .. 

Für die üorigen Geschädigten sind die Termine für den Anfang der Frist) nach 

deren Aolauf die B1L'YJ.desentschädigungskommissjon angerufen werden kEmn, dUl~ch 'Jer

ordnung des 'Bundesministerlurns für Finanzen festzusetzen, Hiebei hat das Bundes-

ministerium für Finanzen die - entsprechend den im Bundesfinanzgesetz jeweils vor

gesehenen Mitteln - voraussichtlich zum Zuge gelangenden Gruppen von Geschädigten 
, , 

(und zwar Personen mit geringeren Einkünften zwingend vor Personen mit hdheren 

Einkünf'ten) fn den Fristenlauf einzuschalten" 

~}l §~,_ 

Die behördliche Entscheidung über Entschädigungsansprüche, üoer die eine 

Einigung mit der Finanzlandesdirektion nicht zustandegekommen ist, sowie über 

Ansuchen wegen Gewährung \ eines Härteausgleiches obliegt der Bundesentschädigungg,· 

komr.lissio1l 1 die auf Grund des § 20 des l3esatzUngsschädengesetzes oejm B-c.ndes-

. ministerium für Finanzen erricl:.tet wird.. Im Hinblick m:.f die im Besa tZUc'1gsSGLädc~n-· 

gesetz bereits getroffenen Bestimrnungen betreffend die Bundesentschäd::'gm'.gskcm< 

mission, die auch nach diesem Gesetz tätig werden soll, kann auf die Erläuten~ngei1 

zum Besatz1L'YJ.@sschädengesetz verwiesen werden~' 
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15. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 11. Juni 1958 

Zu § ·18g 

Die Ansuche.n wegen Gewährung eines Härteausgleiches werden verfahrensrecht

liph besonders behandelt. Da es sich hier um Ermessensentscheidungen handelt, kann 

eine einvernehmliche Regelung zwischecr.dem Geschädigten und der Finanzlandesdirek

tion, wie sie für die "Rechtsaneprüijhe gemäss § ~5 vorgesehen ist, nicht in Be

tracht kommen. 

Um der BundesentsJhädigungskommission die Ermessensentscheidungen zu er

leichtern, bestimmt der Entwurf, dass die Finanzlandesdirektion die eingetangten 

Ansuchen um Gewährung eines Härteausgleiches in zwei Zeitabschnitten der Bundes

entschädigUngskommisslon vorzulegen hat, u. zw. die bis Ende des Jahres 1958 ein-

gelangten Ansuchen bis zum )L März 1959 und die bis zum Ende der Anmeldefrist 

eingelangten Ansuchen bis zum 31. Dezember 1959. Die Bundesentschädigungskommission 

wird auf Gru...'1d des gewonnenen Überblicl~es die Jteihung vornehmen und auch in der 

Lage sein, über das Ausmass der im Einzelfall' zu gewährenden Entschädigungen im. 

Rahmen des durch § 11 gebundenen Ermessens zu entscheiden. 

Zur Entlastung der Bundesentschädigungskommission kann sie auch in Härte

fällen der Finanzlandesdirektion die notwendigen Erhebungen auftragen und sie 

veranlassen, einen Entschädigungsbetrag vorzuschlagen. 

In § 18 Abs. 4 ist bestimmt, dass in ein anhängiges Verfahren wegen Ge

währung eines Härteausgleiches ein allfälliger Antrag desselben Geschädigten auf 

Gewährung einer Entschädigung gemäss § 9 einzubeziehen ist. In diesen Fällen karul 

die Bundesentschädigungskommission, gegebenenfalls auch ohne dass die Frist für 

. die Anrufung der Bundesentschädigungskommission wegen des Anspruches auf Gewähru..."'lg 

einer Entschädigung (§ 9) abgelaufen ist; eine Entscheidung fällen. 

Zu § 20g 

Die Notwendigkeit dieser Bestimmung ist am Ende der Allgemeinen Erläuterun

gen näher begründet. 
-.-.-.-.-

In formeller Hinsicht wollE: der Antrag unter Verzicht auf die erste Lesung 

dem Finanz- und Budgetausschuss zugewiesen werden. 

-0-.-0-.-
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l6.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 110 Juni 1958 

Die gefertigten Abgeordneten stellen den 

Antraß!. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bun9.-esgesetz über die Gewährung von Entschädigungen 
für durch Kriegseinwirkung oder durch politische 
Verfolgung erlittene Schäden an Hausrat und an zUX' 
Berufsausübung erforderlichen Gegenständen 
(Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz - KVSG)._ 

Der Nationalrat hat beschlossen; 

Bundesgesetz vom 0$3 über die Gewäh~ung von Ent
schädigungen für durch Kriegseinwirkung oder du~ch 
politische Verfolgung erlitten.e Schäden an Hausrat 
uni an zur Berufsausübung erforderlichen Gegenständen 
(Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz - KVSG) " , 

Personen, die 

Abschnitt I -----
Allgemeine Bestimmu~gen~ 

~ 1. 

. -

a) durch unmittelbare Kriegseinwirkung oder durch Handlungen von Streitkräf·· 

ten der Alliierten oder Assoziierten]llächte in der Zeit zvvischen demL 8ep-~ 

tember 1939 und dem 11. September 1945 oder 

b) dur~h Maßnahmen politischer' Verfolgung (Art. 26 Abs.l Staatsvertrag) in 

der Zeit zwischen dem 6. ::März 1933 und dem 8. Mai 1945 

Sachschäden infolge Wegnahme, Verlust oder Zerstörung von Gegens tände~1 des 

Hausrates oder der zur Berufsausübung erforderlichen beweglichen Sachen 

innerhalb der Grenzen des österreichischen Bundesgebietes erlitten haben 9 

ist nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes Entschädigung zu gewähreno 

§ 2 

(1) Entschädigung ist - unbes chadet- des Abs. 2 und 3 - nur phys ic ehen 

J?ersqnen zu gewähr-en, in deren Vi3rmögen der Schaden eingetreten ist" 

(2) Ist die Person, in deren Vermögen der Schaden eingetreten ist, vOX' 

Ablauf der Anmeldefrist verstorben, so sind der überlebende Gatte und die 

Kinder, die mit dem Geschädigten im gemeinsamen Haushalt lebten, 1'1::'1 eh Maß·" 

gabe ihres Erbrechtes anspruchsberechtigt. 

(3) Angem~ldete Ansprüche (§- 13) sind nur an den überlebenden Gatten und, 

die Kinder vererblieh, die mit dem Geschädigten im gemeinsamen Haushalt 

'lebten. 

(4) Ansprüche auf Entschäd'igung können dur0h Rechtsgeschäf:;e tln-~e:!:' 

Lebenden nicht übertragen und auch nicht gepfändet werdena 
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17. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorres))ondenz 11. Juni 1958 

§ 3 

Von der Gewährune elner Entschädigung ist ausgeschlossen, wer im Zuge der 

Geltendmachung einer Entschädigung bei der Finanzlandesdirektion (§ 13) oder bei 

der Bundesentschädigungskommission (§§ 15 und 17) wissentlich unrichtige Angaben 

gemacht hat, die für die Gewährung. einer Entschädigung oder die Festsetzung ihrer 

Höhe wesentlich sind. 

§ 4 ' 

(1) Wurde vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes aus L.itteln einer der 

Alliierten oder Assoziierten Mächte oder unmittelbar aus Bundesmitteln einem Ge

schädigten zur Abgeltung von Schäden, für die nach diesem Bundesgesetz Entschä

digung gewährt wird, Zahlung geleistet und hat der Geschädigte eine schriftliche 

Erklärung abgegeben, durch die er auf weitere Ansprüche aus dem Titel, für den 

er Zahlung erhielt, verzichtet, so kann er aus dies~m Titel auch nach Inkraft

treten dieses Bundesgesetzes keine weiteren Ansprüche geltend machen. 

(2) Auf eine Entschädigung sind Leistungen anzurechnen, diE: der Geschädigte 

auf Grund der Rückstellungsgesetze oder aus Bundesmitteln oder sonst aus öffent

lichen lili tteln ohne Verpflichtung zur Rückzahlung als Abgel tung eines Schadens 
I 

erhalten hat, für den nach diesem Bundesgesetz Entschädigung zu gew:.;.hren ist. 

(3) Auf eine Entschäc"igung oder einen Härteausgleich nach diesem Bundesge

setz sind Leistungen anzurechnen, die der Geschädigte aus dem Fonds zur Hilfe

leistung an politisch Verfolgte, die ihren Wohnsitz und ständigen Aufenthalt im 

Ausland haben (Hilfsfonds), erhalten hat oder erhalten wird. 

Abschnitt 11 

Hausratsentschädigung 

§ 5 

(1) Für die Wegnahme, den Verlust oder dle Zerstörung von Gegenständen des 

Hausrates ist eine Entschäcagung nach lViassgabe der Bestimmungen der Anlage zu 

g0währen, wenn die nach der Liste zur Anlage für die weggenommenen, verlorenen 

oder zerstörten Gegenstände ermittelte Punkteanzahl wenigstens den im folgenden 

genannten Bruchteil der Höchstpunkteanzahl, die für den betreffenden Haushalt nach 

Ziff.2 der Anlage zulässig ist, erreicht: 

bei einem Einkomrnen des Geschädigten im Jahr 1955 bis; z'u S 48.000.- wenigstens 

ein Viertel der Höchstpunkteanzahl und bei einem Einkommen.des Geschädigten im 

Jahr 1955 bis zu S 72.000.- wenigstens ein Drittel der Höchstpunkteanzahl. 

Wenn das Einkommen des Geschädigten im Jahr 1955 S 72.000.- überstiegen hat,

wird eine Entschädigung nicht gewährt. 
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18. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz, , 11. Juni 1958 

(2) Für jedes im Z'2itpunkt des Inkl;'afttretens dieses Bundesgesetzes dem 

Geschädigten gegenüber unterhaltsberechtigte Kind erhöhen sich die in Abs.1 an

gegebenen Einkommensgrenz en um j:e S 3.000, -. 

(3) Handelt es sich um Personen, die bei ,Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

das 70. Lebensjahr vollendet haben oder deren Jahreseinkommen im Jahr 1955 den 

Betrag von S 9.000.- nicht überstiegen hat, so ist eine Entschädigung aU.ch dann 

zu gewähren. wenn der in 11.bs. 1 genannte Bruchteil der'Höchstpunkteanza,hl nicht 

erreicht wird. 

§ 6 

(1) Der Begriff.Einkommen'des Geschädigten ist im Sinne des EinkQrnn:iensteU:er

gesetzes zu verstehen, doch sind abgezogene Verlust~ortr:äge'dem Einkornn'len wieder 

zuzurechnen; Einkünfte von Ehegatten, die im gemeinsamen Haushalt leben~; und von 

Lebensgefährten sind zusammenzurechnen. 

(2) Der Geschädigte ha'~ über Verlangen die Lohnbestätigung des Dümstgebers 

oder sonstige geforderte Nachweise über sein Einkommen vorzulegen. 

§ 7 

Beschädigte Gegenstände des Hausrates gelten als zerstört ,~venn ihr8 Wieder

herstellung technisch einer ffeuherstellung gleichkommt oder wirtschaftlich nicht 

mehr vertretbar ist. 

§ 8 

,(I) Wenn einem Geschädigten, der ein Hausratsdarlehen auf Grund der Hausrats

verordnung, BGBl.Nr. 238/1948, erhalten hat, eine EntsShädigung für HEn::.srat ge

währt wurde, ,hat die Finanzlandesdirektion mit der Bntschädigung zUYliicnst das,' 

aushaftende-Darlehen abzudecken. 

(2) Ein ,nach 11.bdeckung des Darlehens verbleibender Entschädigungsrest ist 

auszuzahlen. 

(3) Ein nach Anrechnung .der Entschädigung verbleibender Darlehensrest ist ent

sprechend den Be sti Il1Tnungen' ü1Jer die Rü~kzahlung vo~ Hausratsdarlehen zurückzuzah-
, , 

len9 durch die Anrechnul1.g werden jedoch hinsichtlich des Darlehensrectes die Fällig· 

keiten nicht hinausgeschoben. 
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19. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 11. Juni 1958 

Abschnitt III 

Entschädigung für zur Berufsausübung erforderliche 

Gegenstände. 

§ 9 

• 

(1) Für die Wegnahme, den Verlust oder die Zerstörung von Einrichtungsgegen

ständen, Behelfen, Geräten und Maschinen, die zur Ausübung eines freien Berufes 

oder zur Führung eines gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betriebes dijnen 

und für den Geschädigten zur Berufsausübung erforderlich waren, ist eine Entschä .. 

digung zu gewähren, wenn bei einem Einkommen des Geschädigten im Jahre 1955 bisZj 

S 48.000 .... wenigstens ein Viertel und bei einem Einkommen des Geschädigten im 

Jahre 1955 bis zu S 72.000.- wenigstens ein Drittel der zur BerufsaUßübung erfor-
dle 

derlichen Gegenstände weggenommen, verloren oder zerstört wurde. Auf/sonstigen in 

§ 11 genannten Sachen' findet uie Bestimmung des vorangehenden Satzes keine Anwen

dung. 

(2) Die Bestimmungen des § 5 Abs.2 und :5 und der §§ 6 und 7 sind sinngemäss 

anzuwenden. 

§ 10 
I 

(1) Für die Wegnahme, den i Ver1ust oder die Zerstörung von den in § 9 genan,nten 

GegenständEn ist dem Geschädigt4n eine Entschädigung im Ausmass von. zwei Drittel des 

gemeinen Wertes der weggenomme:r).en, verlorenEm oder z8rstörten Gegenstände nach den 
I 

Preisverhältnissen im Zeitpunkt der Festsetzung der Entschädigung zu gewähren. 

(2) Die einer geschädigten Person nach Absatz 1 zu gewährende Entschädigung 

darf den Betrag von S 25.000.~ nicht übersteigen. Dabei darf auf einen beschädigten 

Betrieb. auch wenn er zwei oder mphreren Pers.onen als Miteigentümern nach bürger

lichem Recht oder als Ges<"llschaftern einer Personenvereinigung nach Handelsrecht 
S 

gehört oder gehört hat g nicht mehr alo/25.000.- entfallen. 

Abschnitt IV 

Härteregelung. 

§ 11 

(1) Wenn sich eine physische Ferson durch die Wegnahme, den Verlust oder die 

Zerstörung von in § 9 genannten Gegenständen oder von Vorräten, Fertigwaren, Halb

fabrikaten, Rohstoffen, Vieh, Futtermitteln, Brennstoffen oder im vorstehenden 

nicht näher bezeichneter verbrauchbarer oder vertretbarer körperlicher Sachen, die 

für ihre Berufsausübung erfOrderlich yvaren, in wirtschaftlicher Not befindet und 

nicht eine entsprechende hiilderung des :Notstandes durch Gewährung einer Entschädi

gung gemäss § 9 geschaffen wird 9 kann ihr die Bundesentschädigungskommission nach 
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20. Beiblatt Beiblatt zur Parlame~9rrespondenz lL Juni 1958 

Massgabe der für diesen besonderem. Zweck im Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Mit

tel einen Härteausgleich gewähren. 

(2) Bei der Entscheidung darüber~ oh und in welcher Höhe ein Härteausgleich 

gewährt werden sol17 hat die Bundesentschädigungskommission insbesondere auf die 

im Bundesfinanzgesetz vorgesehenen :ß/Iittel, die Anzahl der zu beteilenden Anspruchs.

werber- und auf die wirtschaftliche Not und d;i.e pt:rsönlichen Verhältnisse des Ge

schädigten Bedacht zu nehmen" 

(3) Bei der Gewährung eines Härteausgleiches darf die Bemessungsgrundlage 

gemäss § 10 Absatz lfii":~' Berufsinventar nicht überschritten werden. Soweit ein 

Härteausgleich für die in Absc"tz 1 genannten sonstigen Sachen gewährt vrird 9 dür

fen die Preü:;e nicht überschritten werden, die den im Zeitpunkt der Wegnahme, des 

Vel'lustes oder der Zerstörung bestandenen Preisregelungsvorschriften entsprechenc 

(4) Der einer geschädigtEm Person nach Abs. 1 gewährte HärteausglGich darf 

'den Betrag von S 50.000.- nicht übersteigen. Dabei darf auf einen beschädigten 

Betrieb, auch wenn er zwei oder mehreren PGrsonen als Miteigentümern nach bürger

lichem Recht oder als Gesellschaftern einer Personenvereinigung' nach Handelsrecht 

gehört oder gehört hat, nicht mehr als S50.000.- entfallen. Auf einen Härteaus

gleich gemäss Abs. r i$t eine Entschädigung anzurechnen, auf die ein Geschädigter 

gemäss § 9 Anspruch hato 

§ 12 

Für die Härteregelung gemäss § 11 hat das Bundesministerium für Finanzen in 

,den Bundesvoranschlägen der Jahre 1959 - 1963 Beträge bis höchstens je S 20,000.000 

zusammen bis höchstens S 100,000.000.- vorzusehen. 

Abschnitt V 

Verfahreno 

§ 13 

(1) Ansprüche auf Entschädigung erlöschen, wenn sie nicht bis 30. Juni 1959 

bei der Finanzlandesdirektion angemeldt,'t werden, in deren Amtsbereich sich die weg

genommene, verlorene oder zerstörte Sache im Zeitpunkt 4es Schadenseintrittes be

funden hat. 

(2) Ansuchen wegen Gewährung eines Härteausgleiches gemäss § 11 müssen boi 

sonstige'll Ausschluss bis 30.· Juni 1959 bei der Finanzlandesdirektion, in deren 

Amtsbereich sich diE~ weggenom::nene, verlorene oder zsrstörte Sache im Zeitpunkt des 

Schadenseintrittes befunden hat~ eingebracht werden. 

(3) Für die Anmelrlting (das Ansuchen) s :Lnd die amtlich aufzulegenden FO:r'm-

blätter zu vervrenden, 
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21" Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 11. Juni 1958 

, § 14 

(1) In der Anmeldung (dem Ansuchen) ist der für die Begründung des Anspruches 

auf ~ntschädigung oder des Ansuchens um Härteausgleich massgebende Sachverhalt 

unter Angabe der Bewei~mittel wahrhcitsgemäss und vollständig anzuführen~ 

(2) Die Finanzlandesdirektion kann verla'ngen, dass der Geschädigte über feh

lende oder beschädigte Sachen Auskünfte erteilt und Urkunden vorlegt. sowie dass 

er einen Augenschein zum Zwecke der Feststellung von Schäden zulässt. 

§ 15 

(1) Die Finanzlandesdirektion hat den Entschädigungsanspruch zu prüfen und 

dem Geschädigten, insoweit Elie dessen Begehren für begründet ansieht, einen Ent~ 

schädigungsb.:3trag anzubieten. 

(2) Wird binnen sechs Monaten nach dem gemäss § 16 festgesetzten Termin von 

der Finanzlandesdirektion kein Entschädigungsbetrag angeboten oder kommt inner

halb dieser Frist keine schriftliche Einigung über die angebotene Entschädigung 

zustande, so kann der Geschädigte den Anspruch binnen einer weiteren Frist von 

sechs l\~onaten bei der BundGsentsch~digungskommission (§ 17) geltend machen. 

§ 16 

(1) Für Personen, die bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes das 70. Lebens

jahr vollendet haben oder deren Einkünfte im Jahre 1955 den 'Betrag von S 9.000~- k", 
die Bundosentschiidigu.ng:skommission ang8rufl1~ wprden 

nicht überstiegen haben, vrird als Termin für die YrlSt;, nach aeren Abi.auf/ \'j 1) . 

Abs~2), der 30. Juni 1959 festgesetzt. 

(2) Die Anfangstermine für die Fristen, nach deren Ablauf von den in A bs ~1 

nicht gonannten Personon die Bundesentschädigungskomrnission angerufen werden kann 

(§ 15 Abs.2), sind vorn Bundesministerium für Finanzen durch Verordnung festzu

setzen. 

(3) Die Termine sind nach Einkommensstufen derart festzusetzen, dass zunächst 

die Personen mit geringeren Einkünften ihre Ansprüche geltend machen können. Da

bei ist auf die im Bundesfinal1zgesotz für diesen Zweck vorgesehenen Mittel und 

auf die \n jedl"r EinkommcDsstufe zu erwartE:nde Anzahl von Entschädigungsberechtig .. 

ten Bedacht zu nehmen. 

§ 17 

(1) Über Ansprüche auf Gewährung einer Entschädigung und über Ansuchen wegen 

Gewährung eines Härteausgleiches nach diesem Bundesgesetz entscheidet die Bundes

entschädigungskommission·, (iie nach den Bestimmungen des Besatzungsschädengesetzes, 

BGBl..Nr •••••• , beim BundesministeriUIll für Finanzen in Wien errichtet wird. 

(2) Die §§ 20 bis 26 des Besa tzungsschädengosetzes sind si:i1l1gemäss anzuwGnden~ 
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22, Beiblatt , Beiblatt ~ur Parlamentskorrespondenz 11. Juni 195$ 

§ 18 

(1) Ansuchen wegen Gewährung 'eines Härteausgleiches gemäss § 11, sind, sofern 

sie bis 31. Dezember 1958 bei de:::, Finanzlandesdirektion einlangen? bis 3L März 

1959 der Bundesentschädigungskommission vorzulegen9 bis 30. Juni 1959 eingelangte 

Ansuchen sind der J3undesentschädigungskommission bis 31. Dezember 1959 vorzulegen, 

(2) Die Bundesentschädigungskommission hat unter Bedachtnahme auf die für 

.eine Härteregelurig vorgesehenen Mit tel zu bestimmGn, in welcher Reihcmfolge solche 

Ansuchen behandelt v,erden. 

(3) Die Bundesentschä9igungskommission kann in Fällen des § 11 vor ~_hreT 

Entscheidung in der Sache der FinanzJ.andesdirektion auftragen? bin..Ylen angemesse

ner Frist Erhebungen zu pflegen und einen Entschäc1igungsbetrag vorzuschlagen. 

(4) In ein Verfahren vor der Bundesentschädigungskommission wegen eines An·, 

suchens um Gewährung eines Härteausgleiches gemäss § 11 ist ein Antrag auf Gewäh

rung einer Entschädigung gemäss § 9 einzubeziehen. 

(5) Die Bestimmungen der §§ 15 und 16 gelten nicht für Ansuchen wegen Ge

währung eines Härteausgleiches gemäss § 11. 

§ 19 

(1) Entschädigungen, die auf Grund der BestimIl1un€;en dieses Bundesgesetzes 

gewährt werden, bilden keine steuerpflichtigen Einnahmen. 

(2) Die durch dieses Bundesgesetz unmittelb.ar veranlassten Schriften und 

AmtshandlUl1gen sind von den Stempelgebühren und den Bundesverwal tungsabgaben 

befreit" 

§ 20 

Das Bundesministerium für Finanzen ist ermächtigt, unbesehadet der Beschrän-· 

kungen, Vielehe sich aus den j ewetligEm Bundesfinanzgesetzen und den Anlagen zu 

diesen Gesetzen (Dienstpostenpläne) erg(:)'ben, die zur Durchführung dieses Gesetzes 

erforderlichen Persona~1fnstellungen. sowie die zusätzlichen Mitter- :=;u genehmigen 1 

welche zur Unterbringung und Einrichtung dor Entschädigungsabtei111Ilgen bei den 

Finanzlandesdirektionen mit BüromobiJl.ar und Maschinen unbedingt erforderlich sind. 
§ 21 

lVii t der Vollziehung dieses Bundesgeset·zes sind das Bundesministerlum für Finan
zen und hinsichtlich des § 17 das BundeE:ministerium für Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Jus-:iz betraut. 

- - - .-. -co t> 0 .. 
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23·:Seiblatt Beible,tt zur Parlamentskorrespondenz 

Anlage zum Kriegs- und Verfolgungs

sachschädengesetz. 

11. Juni 1958 

Besti'mmungen über die Bemessung der Entschädigung für Gegenstände des 

Hausrates. 

,1. Der Bemessung dc~'r Entschädigung von Gegenständen des Hausrates (§ 5 des 

Kriegs- und VerfolGungssachschädengesetzes) sind die in der'a:ngeschlossenen Liste 

verzeichneten Einrichtungsgegenstände mit den darin angegebenen Berechnungs,

punkten nach Massgabe dc~s tatsächlichen Verlustes zu Grunde zu legen. 

2. Die mögliche HochstpuJlktezahl für jede I'lohnung ist entsprechend den tat

sächlich eingerichtet gewesenen Räumen derart begrenzt, dass für die einzelnen 

Räume die nBchstehend verz.ichnete Punkteanzahl nicht überschritten werden darfg 

Je Zimmer 1.600 Punkte 

je Kabinett 800 11 

für die Küche 800 \I 

für das Badezimmer 400 11 

für das Vorzimmer 200 tI 

3. Der Ermittlung der Höchstpunktezahl für jede ;:ohnung darf im Rahmen der 

tatsächlichen Verhältnisse je ein Nebenraum der gleichen Kategorie und höchstens 

drei V! ohnräurne (hievon höchstens zvvei Z bl1ller) zu Grunde gelegt werden. 

4. Für folgende nicht in der Liste verzeichnete Hausratsgegenstände sind 

nach Massgabe des tatsächlichen Verlustes unbeschadet dEjr gemäss den Ziffern 

1 bis 3 ermittelten Punkte weitere Punkte zuzuerkennen, die begrenzt sind wie 

folgtg 

Für Haus-, Tisch- und Bettwäsche • 0 • • • • 300 Punkte 

für Geschirr, Besteck und sonstigen 
kleinen Hausrat ........ •• • {I • • • 300 Punkte • 

5. Die Höchstpunkteanzahl gemäss Ziffer 4 ist für Totalverlust in jeder 

Kategorie unter der Voraussetzung zu ge1Hähren, dass der Haushalt für zwei Personen 

al1t,;,emessen eing'erichtet war. 
6. Wenn einem geschädigten Haushalt zum Zeitpunkt des Schadenseintrittes mehr 

als zwei Personen (Erwachsene oder Kinder) angehörten, erhöht sich die Höchstpunkte
anzahl gemäss den vorangehenden Ziffern 1 bis 5 um je 10 v.H. 

7. Für die Ermittlung der Entschädigung ist jeder Punkt mit S 1.80 zu bewerten o 
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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

List e der Hausratsgegenstände 

G e gen s t a n d 

Abwasch 

Kastenab"wasch 
Tis chabwasch 

Anrichten 

Bänke 

Bauernstubeanrichte 
Küchenanrichte 
Zimmeranrichte 

Bank (auch Küchenban~) 
Korbbank 
Kücheneckbank 
TTäschebank 
Zimmerbank (gepolstert) 

Beleuchtungsköruer 

Tischlampe (auch Schreibtischlampe) 
Ampel 
Kugelpende 
NachttischlClmpe 
Nurglasleuchte ( auch- Soffitte) 
Ständer-( Steh-) lampe 
7!andleuchte 
Zimmerluster, 1 - 4flammig 
Zimmerluster, 5 u.mehrflammig 
Zugpende 

Betten,Schlafmöbel 

Bettbank 
Bett mit Einsatz, Hartholz 
Bett mit Einsat z, YTeiohho1z 
Bett mit Einsatz, Messing, Stahlrohr 
Betteinsatz 
COU9h · 
Kinderbett 
Lotterbett 
ottoman 
Sitz- und Schlafecke 

Bettzeug 

Bettdecke, 1 bettig 
Bettdecke, 2 bettig 
Diwanpolster 
Matratz~, 3-teilig 
lIatratze, 3-teilig, Roßhaar 
Matratze für Kinderbett 
T,la tra tz ens cho ner 
Plumeau 
Polster 
Sofadecke 

11. Juni 1958 

Punlde 

120 
90 

120 
80 

150 

40 
3e·· 

125 
50 

160 

15 
20 
15 
10 
10 
30 
12 
40 
80 

9 

160 
100 

80 
50 
30 

160 
25 

180 
80 

350 

10 
20 
6 

36 
120 

20 
5 

40 
15 
15 
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G e gen s t a n d 

Bettzeug 
Ste:ppdecke 
Steppdecke, Daunen 
Tuchent 
Tuchent~ Daunen 
Wolldecke 

Blockeiskasten 

Buffet, Kredenzen 
Küchenkredenz 
Zimmerbuffet, -kredenz 

Büromöbel 
Aktenregal 
Aktenbock 
Armsessel 
Auflagetisch 
Bücherregal 

" Drehsessel 
Rollschrank 
Schrank 
Schreibtisch 
Schreibmaschinentischerl 
Sessel 
Tisch 

Elektrische Geräte 
Bestrahlungslampe 
Bodenbürste 
Bügeleisen 
Eisschrank 
Heizofen 
Heizsonne 
Staubsauger 
Wäscheschleuder - Zentrifuge 
Waschmaschine 

Gardinen 
Fensterpolster 
Fens terschü tze;t' 
Gardinen für 1 Küchen- oder Vorzimmerfenster 
Gardinen für 1 Zim~erfenster 
Scheibenvorhänge für 1 Fenster 
Seitenteile für 1 Zimmerfen8ter 

Gartenmöbel 
Bacl~ (aus Metall) 
Holzbank 
Holzsessel 
Holztisch 
Liegestuhl (Klappfauteuil) 
Metall,sessel 
Schirm mit Ständer 
Tisch (aus Metall) 

'l 

l 

11. Juni 1958 

Punkte 

35 
70 
50 
70 
20 

40 

200 
250 

50 
10 
20 
30 
40 
35 

150 
150 
200 

35 
12 
50 

30 
150 

12 
250 
jO 
15 

120 
300 
350 

10 
15 
10 
20 
.8 
15 

30 
20 
10 
25 
12 
12 
25 
25 
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G"eg e~ s t a n d 

Gasgeräte 

Herde 

J3rat- und J3ackrohr 
Kocher (Rechaud) 

Haushaltsherd (Kohle) 
Haushaltsherd ,(Gas) 
Hausha1tsherd (Elektro) 
Firtschaftsherd (Kohle) 
Wirtschaftsherd (Gas, Elektro) 

Karniesen 
Metall, Holz 

Kasten und Schränke allür Art 
J3 arschr ank 

. Bücherschrank 
Bücherkästchen 
Chemisettkasten 
Glasschrank 
Kasten, einfach, I-ttirig~ Ueichholz 
Kasten, einfach, "2-türig, Woichholz 
Küsten, einfac11. 9 3-türig, WG:Lchholz 
Kasten, einfach, 4-türig, 1:78::"ch11.01z 
Kasten mit Al..).fbau, 2-türig 9 YfE::Lchho1z 
Kasten mit Aufbau, 3-türig~ vT8ichho1z 
Kasten mit Aufbau, 4-türig, ':loic11.holz 
Kombinierter Schrank, Sekretär 
Kommode, Ladenkasten 
Nachtkästchen mit Marmorplatte 
Nachtkästchen ohne J':1armorplatte 
Psyche mit Spiegel . 
Tonmöbel (Radioschl~ank, Platte;"'.Gpiels chrank) 
Schubladekasten (Kommode, KüchelU(astoTl) 
Waschkastei1. mit Marmorplatt3 
17aschkasten rui t Marmorpla-cte: und Spiegel 
Faschkasten ohne Marmorplatte .. 
VTaschkasterl (Küche) 
'Jäsche- und Kleidersc11.rank 9 Ilartho1z, I-türig 

2--türig 
}-türig 
4-türig 

Zierschrank 

Kleiderständer 

Koffer- und Schirmständer 

Kohlenkiste 

Nähmaschine 

Öfen 
Dauerbrandofen 
Füllofen 
Kachelofen, Kamin 

Paravent 

11. Juni 195.8 

Punlcte 

70 
40 

150 
180 
200 
300 
350 

15 

150 
250 

90 
160 
150 

50 
120 
180 
250 
170 
230 
300 
250 
100 

60 
40 

100 
90 
40 
80 

100 
50 
40 

100 
150 
250 
350 
150 

20 

10 

40 
300 

100 
50 

300 

30 
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G e gen s t a n d 

Regale 
Bücherregal 
Hängeregal (auch für Küche) 

Servierwagen (stummer Diener) 

Si~zmöbe~ (siehe auch Betten) 
Diwan, Sofa, Kanapee, Chaialongue 
Fauteuil 
Fauteuil, gepolstert 
Hocker 
Hocker~ gepolstert 
Ohrenfauteuil 
Scheme 1 
Sessel, T!eichholz 
Sessel, Hartholz 
Sessel, ,gepolstert 
Sessel, Korbgefloeht 
Sessel mit Armlehne 
Sitzbaw{, gepolstert 
Sitzecke, gepolstert 
Sitz- unf Schlafecke 

Spiegel 
TTandspiegel ohne Rahmen 
Wandspiegel mit Rahmen 
Konsolspiegel 

Teppiche, Vorleger, Brücken und Läufer 
Kokos-
Boucle-, Velour-, Adminster
Orient-

Tische 
Ausziehtisch 
Jour-, Näh-, Rauchtisch u"dgl. 
Konsoltisch 
Korbtisch 
Schreibtisch 
Radio- und Blumentischehen 
Tisch, Weichholz 
Tisch, Hartholz 
Toilettent iseh mit M,armorplatte 
Toilettentisch ohne Marmorplatte 

Uhren 
Buffetuhr 
Kü ehe nuhr 
Stand- (Boden-) 
'i7and- (Pende1-) 
Ti! ocker 

Uhr. 
Uhr 

7Tand- und Kleiderabla~en 
mit Spiegel 
ohne SpiegoI 

YJaschstoekerl 

-.-.-.-.-.---.-.~ 

11. Juni 1958 

Punkte 

40 
20 

40 

80 
50 
70 
10 
20. 

150 
8 

12 
15' 
30 
15 
30 

iOO 
220 
350 

20 
30 . 
40 

je m2 

~ 
20 
80 

100 
50 
40 

35 
250 

25 
40 
70 
80 
50 

50 
20 

190 
50 
10 

60 
40 
30 
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